
zulegen. Im Vordergrund stand, das 
Verantwortungsbewußtsein der El
tern und der FDJ-Funktionäre in den 
Schulen zu aktivieren. Dafür erga
ben sich in der Regel Anhaltspunkte 
aus der jeweiligen konkreten Situa
tion der Gewährleistung von Disziplin 
und Ordnung in der Schule. Die Er
fahrungen zeigen, daß diese Aus
sprachen sehr wertvoll sind und dazu 
beitragen, die rechtserzieherische Ar
beit breiter zu entfalten.
Bei den Lehrern wie auch bei El- 
temvertretem besteht das Bedürfnis, 
vor allem solche Rechtskenntnisse zu 
erwerben bzw. zu vertiefen, die sich 
in die schulpolitischen Aufgaben ein- 
ordnen. Dementsprechend unterstüt
zen die Staatsanwälte die rechts
propagandistische Arbeit im Bereich 
der Volksbildung. Sie treten in den 
periodisch stattfindenden Weiterbil
dungsveranstaltungen der Pädagogen 
und der Eltemvertretungen auf. Im 
Mittelpunkt der Rechtspropaganda 
stehen hier
— die gesetzlichen Möglichkeiten zur 

Bekämpfung und Verhütung von 
Gefährdungserscheinungen der 
Kinder und Jugendlichen;

— Probleme der Entwicklung, Be
kämpfung und Verhütung der Ju
gendkriminalität im territorialen 
Bereich;

— die Ursachen, begünstigenden Be
dingungen und Motive strafbarer 
Verhaltensweisen von Schülern;

— die Möglichkeiten der Schule, das 
Zurückbleiben von Schülern auf 
politischem und moralischem Ge
biet zu verhindern.

Neben diesen Aktivitäten unterstüt
zen die Staatsanwälte die Bemühun
gen der Pädagogen, in der außer
schulischen Tätigkeit eine erlebnis
reiche, wirkungsvolle Rechtserzie
hung der Jugend zu entwickeln, wie 
das der Politbürobeschluß anregt.
Im vergangenen Jahr wurde im neu
erbauten Stadtteil Neulobeda eine 
Schüler-Arbeitsgemeinschaft „Sozia
listisches Recht“ gebildet. Daran neh
men insgesamt 20 Schüler aus zwei
9. und einer 10. Klasse teil. Der 
Staatsanwalt, der den Zirkel leitet, 
stellte sich die Aufgabe, Grundkennt
nisse über das sozialistische Recht so 
zu vermitteln, daß die Bereitschaft 
der Schüler gefördert wird, sich in 
der Schule für die Achtung der 
Schulordnung, der Pioniergesetze so
wie des FDJ-Statuts aktiv einzuset
zen.
Ausgehend davon, daß ein wesent
liches Ziel der Rechtserziehung darin 
besteht, die persönliche Initiative für 
die Rechtsverwirklichung, d. h. für 
alltägliches rechtsgemäßes Handeln 
zu erzeugen oder zu steigern (vgl. 
P.-B. S c h u 1 z in NJ 1974 S. 98), war 
es notwendig, bei jedem Thema nicht 
nur das Alter und den Erfahrungs
schatz der Zirkelteilnehmer zu be
rücksichtigen, sondern stets auch den 
Bezug zur konkreten Verantwortung 
des Schülers und FDJ-Mitglieds bei 
der Erfüllung seines persönlichen und 
gesellschaftlichen Auftrags herzustel
len. Insofern stellen die von

G. W o r n e r in NJ 1974 S. 49 ver
mittelten Erfahrungen, an die wir 
anknüpften, nur eine Seite rechtser
zieherischer Tätigkeit dar. Es kommt 
auch darauf an, bei der Vermittlung 
von Rechtskenntnissen Erkenntnisse 
aus dem Schulkollektiv wirksam zu 
machen, in dem die Schüler mitwir- 
ken.
Eine solche Arbeitsweise unterstützt 
die Klassenleiter und FDJ-Leitungen 
in der Schule in ihrem Bemühen, bei 
allen Schülern eine sozialistische 
Einstellung zum Lernen und zum Le
ben herauszubilden und sie zu be
wußter Ordnung und Disziplin zu er
ziehen. Deshalb hat sich die Arbeits
gemeinschaft das Ziel gestellt, zu 
einem Wettbewerb an der Schule zur 
Durchsetzung von Ordnung und Dis
ziplin und zur Achtung des Volks
eigentums aufzurufen sowie eine 
Schulwandzeitung über die Aufgaben 
der Arbeitsgemeinschaft und die per
sönlichen Verpflichtungen ihrer Mit
glieder zu gestalten.
Es handelt sich dabei um rechts
erzieherisch so wichtige Verpflichtun
gen wie die Übernahme von Lern
patenschaften und Patenschaften 
über disziplinschwierige Schüler, die 
Verpflichtung, als Helfer des Pionier
leiters für 3. und 4. Klassen tätig zu 
■werden, u. ä. Solche Verpflichtungen 
helfen, sozialistische Gemeinschafts
beziehungen herauszubilden.

Außerdem hat die Arbeitsgemein
schaft beschlossen, sich an der 
„Schulmesse der Meister von Mor
gen“ mit Anschauungsmitteln zu be
teiligen, um das Schulkollektiv mit 
den Ergebnissen ihrer Tätigkeit ver
traut zu machen. Solche Ergebnisse 
sind z. B., daß sich die Leistungen 
und die Disziplin aller Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft verbessert ha
ben und daß sie ihre Kenntnisse über 
unser sozialistisches Recht und un
sere sozialistische Moral zur Stär
kung des Klassenkollektivs nutzen. 
Die Erfahrungen dieser Arbeits
gemeinschaft wurden verallgemei
nert. Mit Beginn des Schuljahres 
1974/75 sind an weiteren fünf Jenaer 
Schulen Arbeitsgemeinschaften
„Junge Volkspolizisten“ gebildet 
worden, die von Mitgliedern der 
FDJ-Gruppe der Abteilung Kriminal
polizei geleitet werden. Ein ständiger 
Erfahrungsaustausch gewährleistet 
ein einheitliches Vorgehen.
Die Erfahrungen zeigen, daß die 
Rechtserziehung der Schüler ein 
wichtiger persönlichkeitsformender 
Faktor ist. Sie erfordert viel Initia
tive sowie eine ständige kritische 
Überprüfung des eigenen Wirkens in 
dem betreffenden Kollektiv.

CHRISTINA FESSER, Staatsanwalt
beim Staatsanwalt der Stadt Jena
PETER GASE,
Staatsanwalt der Stadt Jena

Rechtspropagandistische Tätigkeit der Jurastudenten
Gegenwärtig entwickeln sich vielfäl
tige Formen, um die Studenten der 
staats- und rechtswissenschaftlichen 
Sektionen an den Universitäten syste
matisch zur Rechtspropaganda zu be
fähigen. Dabei kommt der FDJ eine 
wichtige Rolle zu. Der Jugendver
band nimmt darauf Einfluß, daß sich 
bei jedem Studenten hohe politisch
moralische Qualitäten mit der Fähig
keit verbinden, das sozialistische 
Recht lebensnah zu erläutern und 
damit zur Festigung des Rechtsbe
wußtseins der Werktätigen beizutra
gen.
Unmittelbare rechtspropagandistische 
Tätigkeit leisten die Jurastudenten 
vor allem im Rahmen ihrer Partner
schaftsbeziehungen zu Arbeitskollek
tiven, besonders zu Jugendbrigaden, 
sowie während der Praktika bei den 
örtlichen Organen der Staatsmacht 
und in Betrieben. Ferner organisie
ren sie rechtserläuternde Veranstal
tungen mit Studenten anderer Sek
tionen, in den Studentenintematen 
sowie an Schulen.
Die Rechtspropaganda ist fester Be
standteil des Arbeitsprogramms der 
FDJ-Grundorganisationen an unserer 
Sektion, und deshalb sind diese Ak
tivitäten auch Bestandteil des Kamp
fes um den Titel „Sozialistisches Stu
dentenkollektiv“. Die FDJ-Gruppen 
haben entsprechende konkrete Ver
pflichtungen in ihre Kampfprogramme 
aufgenommen.
So veranstaltete eine FDJ-Gruppe 
mit ihrer Partnerbrigade im soziali
stischen Handel Diskussionen über

Möglichkeiten der Erhöhung von 
Ordnung und Sicherheit in Verkaufs
einrichtungen sowie über die Rechte 
und Pflichten aus dem Kaufvertrag. 
Andere Gruppen organisierten mit 
ihren Partnerbrigaden Aussprachen 
über aktuelle Fragen des Arbeits
und des Wirtschaftsrechts, wobei sie 
teilweise von ihren Dozenten unter
stützt wurden. Darüber hinaus nah
men Studenten an Beratungen der 
Konfliktkommissionen in den Betrie
ben ihrer Partnerbrigaden teil, so
wohl um aus den Beratungen zu ler
nen als auch um die Konfliktkom
mission mit ihren Rechtskenntnissen 
zu unterstützen. In einzelnen Fällen 
besuchten Studenten und Mitglieder 
der Partnerbrigaden gemeinsam Ge
richtsverhandlungen und werteten sie 
anschließend aus.
Inhaltliche Schwerpunkte der Dis
kussionen mit Werktätigen in Betrie
ben waren die Ergänzung und Ände
rung der Verfassung, das Jugend
gesetz und der ZGB-Entwurf. Im 
Ergebnis solcher Gespräche hat sich 
eine Seminargruppe vorgenommen, in 
einer Betriebszeitung regelmäßig Fra
gen des sozialistischen Rechts zu er
läutern.
Den Studenten des 3. Studienjahres 
wurde die Aufgabe übertragen, in 
der Universitätszeitung eine Rubrik 
zu gestalten, in der rechtliche Be
stimmungen erläutert werden. Die 
Studenten werden dabei von den Do
zenten beraten und unterstützt. Bis
her erschienen in dieser Rubrik z. B. 
Beiträge über Rechtsfragen der Ab
solventenlenkung sowie der Durch-
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